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LXXVIII

LXXIX .

LXXX .

LXXXI .

Bambergiſch
aber von Frembden hoͤren ſagen wurden / das ſoll nicht gnugſam ge⸗

acht werden .

Von gnugſamen Zeugen.

Item / So ein Miſſethat mit zweyen oder dreyen glaubhafften
guten genugſamen Zeugen/ ſo vnverleumbt / vnd ſonſt mit keiner recht⸗

meſſigen Vrſach zuverwerffen ſeyn / vnd die von einem waren Wiſſen
ſagen / bewieſen wuͤrdet / darauff ſoll / nach geſtalt der Verhandlung /
die peinlich Straff geurtheilt werden .

Von falſchen Zeugen .

Item / Wo Zeugen erfunden vnd vberwunden werden / die durch

falſche boßhafftige Zeugſchafft / jemandzu peinlicher Straff vnſchuldig⸗
lichen bringen wöllen / die haben die Straff verwuͤrckt / in welche ſie den

Vnſchuldigen ( als ob ſteht ) haben bezeugen woͤllen .

So der Beklagt nach Beweiſung nicht
bekennen wolte .

Item / So der Beklagt / nach gnugſamer Beweiſung / noch nicht
bekennen wolte / ſoll er alsdann vor der Verurtheilung / mit peinlicher
Frage / weitter angezogen werden / mit Anzeigung / daß er der Miſſe⸗
that vberwieſen ſey / ob man dadurch ſein Bekentnuß deſio ehe auch er⸗

langen moͤcht/ ob er aber nicht bekennen wolt / deß er doch ( als ob ſteht )
gnugſam vberwieſen were / ſo ſolt er nichts deſto weniger der vberwieſe⸗

— Miſſethat nach/ ohneinig ferner peinliche Frage / verurtheilt wer⸗

en .

Von Stellung vnd Verhoͤrung der

Zeugen.

Item / Nachdem aber noth iſt / daß die Zeugſchafft / darauff ſe⸗

mand
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